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Gemeinde Hornstorf 

 

B – Plan Nr. 18 „Gewerbegebiet Hornstorf-West“ 

 
 

Ergebnis der Prüfung eingegangener Stellungnahmen zum Vorentwurf 
 
 

Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange 

Nicht abgegeben wurden Stellungnahmen folgender TÖB: 

Nr. 05 Landesamt für Kultur und Denkmalpflege 

Nr. 06 Wasser- und Bodenverband „Wallensteingraben-Küste“  
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Die Stellungnahme wird beachtet. 
Die Hinweise werden teilweise berücksichtigt. 
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Fachdienst Bauordnung und Planung 
BAULEITPLANUNG 
 
 
 
 
 
zu I. Allgemeines 
➢ Der Landkreis gibt die Planungsziele der Gemeinde wieder. 

 
zu II. Verfahrensvermerke, Rechtsgrundlagen, Präambel 
➢ Der Landkreis weist darauf hin, dass mit der ab 07.07.2023 geltenden Fassung die  

Bekanntmachung und Auslegung der Entwurfsplanungen in §3 Abs. 2 BauGB neu geregelt wird 
und ggf. die Hauptsatzung anzupassen ist. 

Kommentar/Prüfung: Die Gemeinde nimmt den Hinweis zur Kenntnis und berücksichtigt diesen bei 
der weiteren Verfahrensführung. Die Hauptsatzung der Gemeinde wird entsprechend angepasst. 
 
zu III. Planerische Festsetzungen 
PLANZEICHNUNG 
➢ Zu Abs. 1 - Der Landkreis stellt fest, dass der Geltungsbereich die Flurstücke 40/4 und 41/5,  

Flur 2 in der Gemeinde Hornstorf umfasst und diese über keinen direkten Anschluss an die im 
Norden befindliche Kreisstraße 34 verfügen und somit die verkehrliche Erschließung des 
Plangebietes zur aktuellen Zeit nicht gesichert ist. 
Der Geltungsbereich ist entspr. zu erweitern. In der Begründung werden Ausführungen zu einer 
zentralen Zufahrt gemacht. Die geplante Zufahrt muss in der Planzeichnung festgesetzt werden. 
Denkbar wären auch einzelne Grundstückszufahrten. Die Gemeinde sollte sich mit dieser 
Problematik auseinandersetzen. 

Kommentar/Prüfung: Die Gemeinde nimmt den Hinweis zur Beachtung. Eigentümer des direkt an 
das Plangebiet angrenzenden Flurstücks Nr. 41/1 mit der eingetragenen Nutzung für den 
Straßenverkehr ist der Landkreis NWM. Somit hat das Plangebiet einen direkten Anschluss an die 
öffentliche Verkehrsfläche. Der Geltungsbereich muss deshalb nicht erweitert werden. Die 
Plangebietszufahrten werden im Plan wie festgesetzt. Die Erschließung des Planbereichs ist somit 
gesichert (§ 30 Abs. 1 BauGB).  
 
➢ Zu Abs. 2 - Der Landkreis gibt Hinweise zur Darstellung von Planzeichen in der Planunterlage 

und empfiehlt, Flächen innerhalb des Geltungsbereiches generell in Farbe darzustellen. 
Kommentar/Prüfung: Der Hinweis wird beachtet. Die Flächen innerhalb des Plangebietes werden 
entsprechend der Planzeichenverordnung farbig dargestellt. 
 
➢ Zu Abs. 3 - Für den Landkreis sind die Festsetzungen der Nutzungsschablone bezüglich der  

max. Gebäudehöhe und der Anzahl der Vollgeschosse widersprüchlich. 
Kommentar/Prüfung: Die Gemeinde hat die Festsetzungen zur Anzahl der Vollgeschosse auf ihr 
Erfordernis mit folgendem Ergebnis geprüft: Da die geplanten gemeindlichen Nutzungen im 
Gewerbegebiet sowie für die baulichen Anlagen im Bereich der Freileitung ausschließlich Gebäude 
mit einem Vollgeschoss und z.T mit hallenartigen Raumhöhen vorgesehen sind, hält die Gemeinde 
an der festgesetzten eingeschossigen Bauweise für diese Bereiche fest. In den Bereichen 2 und 3 
werden zwei Vollgeschosse zugelassen, um hier für die örtlichen Gewerbebetriebe vielfältigere 

Entwicklungsmöglichkeiten gewährleisten zu können. 
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➢ Zu Abs. 4 - Der Landkreis regt an, die im Süden dargestellten Bäume auf ihren  
Schutzstatus zu überprüfen und deren Darstellung ggf. entsprechend anzupassen.  
Die nach § 19 NatschAG M-V geschützte Baumreihe entlang der Straße ist als solche in die 
Planung zu übernehmen. Die Hinweise aus der Stellungnahme der UNB sind in der Planung zu 
berücksichtigen. 

Kommentar/Prüfung: Die Gemeinde nimmt die Hinweise zur Beachtung. Der Schutzstatus der Bäume 
entlang der Bahn ist jedoch nicht maßgeblich, da diese einschl. ihrer Krone entweder außerhalb des 
Geltungsbereichs oder der Baugrenze liegen und somit von der Planung unberührt bleiben. 
Die geschützte Baumreihe entlang der Kreisstraße wird als solche als Hinweis in die Planzeichnung 
übernommen. Die Hinweise der UNB werden in der weiteren Planung beachtet. 
 
TEXT – TEIL B 
➢ Zu 1.2. - Die Festsetzung ist zu prüfen. Bezüglich der Zulässigkeit von Anlagen zur  

Erzeugung von Strom und Wärme durch Sonnenenergie und Wind wird der Gemeinde empfohlen, sich 
mit dieser Thematik auseinanderzusetzen. 

Kommentar/Prüfung: Die textliche Festsetzung wurde von der Gemeinde geprüft und eindeutig und 
zweifelsfrei formuliert. Bezüglich der Zulässigkeit von Windenergieanlagen hat sich die Gemeinde mit dem 
Ergebnis auseinandergesetzt, dass die Errichtung von Windenergieanlagen und Kleinwindanlagen auf 
Grund der städtebaulichen Ziele der Gemeinde und der vorhandenen 110 kV-Freileitung in diesem kleinen 
Gebiet nicht umsetzbar ist. Die Zulässigkeit der Errichtung und Nutzung von Windenergieanlagen und 
Kleinwindanlagen wird daher ausgeschlossen. 
 
➢ Zu 2.1. - Die Festsetzung ist inhaltlich zu prüfen. 
Kommentar/Prüfung: Die textliche Festsetzung wurde von der Gemeinde geprüft und eindeutig und 
zweifelsfrei formuliert. Es wird eine GRZ von 0,8 im GE festgesetzt und eine mögliche Überschreitung 
gemäß § 19(4) Satz 4 und § 19 (5) BauNVO zugelassen. 
 
➢ Zu 3. - Die Festsetzung zur abweichenden Bauweise ist zu prüfen und die zulässigen  

seitlichen Grenzabstände zu definieren. 
Kommentar/Prüfung: Die textliche Festsetzung wurde von der Gemeinde geprüft und eindeutig und 
zweifelsfrei formuliert. Es wird festgesetzt, dass unter Einhaltung der gesetzlichen Grenzabstände nach 
LBauO M-V Gebäude mit Gebäudelängen über 50 m zulässig sind. 
 
➢ Zu 4. – Für die Abfall- und Niederschlagswasserbeseitigung können ausschließlich Flächen im B-Plan 

festgesetzt werden. Die diesbezügliche Festsetzung ist daher zu überarbeiten.  
Kommentar/Prüfung: Die textliche Festsetzung wurde von der Gemeinde geprüft und eindeutig und 
zweifelsfrei formuliert. Es wird festgesetzt, dass das auf den bebauten oder künstlich befestigten Flächen 
anfallende unbelastete Niederschlagswasser zu erfassen und über angelegte Mulden einem 
Regenwasserversickerungsbecken zuzuführen und vor Ort zu versickern ist. 
 
HINWEISE 
➢ Die Hinweise aus der Begründung sind in die Planzeichnung zu übernehmen. 
Kommentar/Prüfung: Die für die Planung relevanten Hinweise werden aus der Begründung in den Planteil 
übernommen. 
 
IV. Begründung 
➢ In der Begründung sind die gegebenen Hinweise und Ergänzungen einzustellen. Dabei sind  

die Hinweise unter Pkt. 1., 3., 4.1.1, 5.1.1 und 9. besonders zu beachten. 
Kommentar/Prüfung: Die gegebenen Hinweise werden entsprechend dem Prüfergebnis in die 
Begründung aufgenommen. 
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➢ Zu 1 - Die Gemeinde hat den Eigenbedarf über die Entwicklung eines Gewerbegebiets an  
diesem Standort nachzuweisen und entsprechend zu erläutern. Das Planungsziel ist konkreter zu 
benennen und darzustellen. 

Kommentar/Prüfung: In der Begründung geht die Gemeinde tiefgreifender auf das Erfordernis der 
Entwicklung dieses kleinen Gewerbegebietes ein. Der Eigenbedarf, die Notwendigkeit der 
Inanspruchnahme von landwirtschaftlich genutzten Flächen und das Planungsziel werden näher untersetzt. 
Das Amt für Raumordnung und Landesplanung NWM teilt mit, dass es sich bei dem Vorhabengebiet um 
eine aktuell landwirtschaftlich genutzte Fläche in Angrenzung an die bebaute Ortslage von Hornstorf 
handelt, deren effektive landwirtschaftliche Nutzung durch die unmittelbare Begrenzung der direkt 
anliegenden Verkehrsinfrastrukturen eingeschränkt wird, so dass die Planung mit den Programmsätzen 4.1 
(2) und 5.4.1 (3) RREP WM vereinbar ist. Weiterhin wird mitgeteilt, dass die Planung eine bedarfsgerechte 
und der örtlichen Nachfrage entsprechende Entwicklung nach gewerblichen Bauflächen sowie nach 
kommunal nutzbaren Flächen vorsieht, so dass eine Vereinbarkeit mit dem Programmsatz 4.1 (4) RREP 
WM hergestellt werden kann. Der Programmsatz sieht vor, dass die Entwicklung und Ausweisung 
gewerblicher Bauflächen in Gemeinden ohne zentralörtliche Funktion auf den Eigenbedarf der vorhandenen 
Unternehmen ausgerichtet werden sollen. 
➢ Zu 3 – Der Landkreis weist darauf hin, dass es Unstimmigkeiten bezügl. der Aufzählung der  

Flurstücke in Planunterlagen gibt. Dies ist zu korrigieren. 
Kommentar/Prüfung: Die Aufzählung der Flurstücke im Geltungsbereich wird geprüft und in 
Übereinstimmung gebracht.  
➢ Zu 4.1.1 – Der Landkreis weist auf das LEP M-V und die Ziele der Raumordnung hin, wonach  

Flächen für die Landwirtschaft ab einer Bodenpunktzahl ab 50 nicht in andere Nutzungen umgewandelt 
werden dürfen. Eine entsprechende Kartierung ist der Planung beizulegen. 

Kommentar/Prüfung: Gemäß Schreiben des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung M-
V vom 17.08.2017 an die Ämter für Raumordnung und Landesplanung M-V „Sollen mit Planungen 
/Maßnahmen/Vorhaben landwirtschaftlich genutzte Flächen in eine andere Nutzung umgewandelt werden, 
so ist bis zu einer Flächengröße von 5 ha die Umwandlung der Böden mit einer Wertzahl ab 50 nicht raum-
bedeutsam. In diesem Fall stehen Ziele der Raumordnung der Planung/Maßnahme/Vorhaben nicht ent-
gegen, denn nur raumbedeutsame Planungen Maßnahmen/Vorhaben sind von den Zielen der Raum-
ordnung erfasst.“ Der Nachweis der Bodenpunkte wird im Rahmen der Entwurfsplanung erbracht. Im 
Plangebiet befindet sich eine Fläche von 14.240 m² (< 5 ha) mit einer Ackerzahl von 53. Das Amt für 
Raumordnung und Landes-planung bestätigt in seiner Stellungnahme (sh Seite 25), dass das Vorhaben mit 
den Zielen und Grund-sätzen der Raumordnung und Landesplanung vereinbar ist. Eine entsprechende 
graphische Darstellung wird in die Begründung aufgenommen. 
➢ Zu 5.1.1 – Der Landkreis empfiehlt, die beabsichtigten Nutzungen und diesbezüglich die  

Ausweisung eines Gewerbegebiets sowie die Zulässigkeit von Betriebswohnungen zu prüfen. Die im 
Bereich des Schutzstreifens der 110kV-Leitung zulässigen Nutzungen sind im B-Plan zu regeln und 
nicht erst im Baugenehmigungsverfahren. 

Kommentar/Prüfung: Die Gemeinde hat sich erneut mit der Festsetzung des Plangebietes als Gewerbe-
gebiet auseinandergesetzt. Primäres Ziel für die Gemeinde bleibt die Schaffung von Baurecht für die neue, 
erforderliche Feuerwache und perspektivisch die Errichtung einer gemeindeeigenen Sporthalle. Beide 
Nutzungen sind in einem Gewerbegebiet zulässig. Da sich der dafür erforderliche Flächenbedarf, der 
abhängig von den konkreten Objektplanungen ist, zum jetzigen Zeitpunkt nicht festlegen lässt, bleibt der 
Gemeinde durch die Ausweisung des Plangebietes als Gewerbegebiet genügend Spielraum, ihre 
Planungsziele umsetzen zu können. Für den Betrieb der Feuerwache, als auch für sich möglicherweise 
ansiedelndes Gewerbe mit Bereitschaftsdienst sind dem Betrieb zugeordnete Wohnungen nach § 8 Abs. 3 
BauGB unumgänglich und werden entsprechend ausnahmsweise zulässig festgesetzt. Für den 50 m 
breiten Schutzstreifen unterhalb der Freileitung (Bereich 3) werden entsprechend den Sicherheits-
anforderungen des Versorgungsunternehmen nur bauliche Anlagen mit einer Höhe von max. 9,00 m 
zugelassen, so dass der geforderte Sicherheitsabstand zur Leitung von mindestens 3,00 m eingehalten 
wird. Zudem wird festgesetzt, dass bei Bauvorhaben im Bereich 3 die E.DIS zu beteiligen ist. 
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➢ Zu 9. – Der Landkreis gibt Hinweise zu eventuell erforderlichen Festsetzungen bezüglich  

Abgrabungen und Aufschüttungen sowie deren Einrechnung in die GRZ. 
Kommentar/Prüfung: Die Gemeinde nimmt den Hinweis zur Beachtung. Die Flächen für 
Abgrabungen, welche sich bereits im Zuge der B-Plan Aufstellung abzeichnen, werden 
festgesetzt. Es handelt sich hierbei um die nötigen, gutachterlich dimensionierten. 
Versickerungsmulden. 
 
➢ Der Umweltbericht ist zu vervollständigen und der Begründung als gesonderter Teil  

hinzuzufügen. 
Kommentar/Prüfung: Mit der Entwurfsplanung wird ein Umweltbericht erarbeitet und der 
Begründung als gesonderter Teil hinzugefügt. 
 
 
VORBEUGENDER BRANDSCHUTZ 
 
➢ Der Landkreis gibt grundsätzliche und allgemeine Hinweise zum Brandschutz, zur  

Erreichbarkeit bebaubarer Flächen und zur Löschwasserversorgung. 
 
Kommentar/Prüfung: Die Gemeinde nimmt die allgemeinen und grundsätzlichen Hinweise zur 
Kenntnis und die konkreten planrelevanten Hinweise zur Beachtung. 
 
Dies betrifft hier insbesondere die Erreichbarkeit geplanter baulicher Anlagen mit Fahrzeugen 
der Feuerwehr sowie die Sicherung der Löschwasserversorgung für den Grundschutz durch die 
Gemeinde. 
 
Erreichbarkeit bebauter Flächen 
Es wird im B-Plan darauf hingewiesen, dass die Zufahrten und Bewegungsflächen für die 
Feuerwehr entsprechend der Richtlinie bei der konkreten Objektplanung zu berücksichtigen 
sind. 
Zwischen der Gemeinde und dem Ingenieurbüro Möller Langer Steinschlag 7 23936 
Grevesmühlen wurden die Zufahrten für das Plangebiet unter Berücksichtigung der 
erforderlichen Zufahrten für die Feuerwehr abgestimmt. Diese wurden im Plan entsprechend 
festgesetzt. 
 
Löschwasserversorgung 
Zur Sicherung der Löschwasserversorgung wird im Bereich des B-Planes auf dem gemeinde-
eigenen Grundstück ein unterirdischer Löschwasserbehälter mit einem Fassungsvermögen von 
50 m³ vorgesehen. Zusammen mit dem Vertragshydranten V3 kann dann die geforderte 
Löschwasserbereitstellung von 48 m³/h für einen Zeitraum von 2 Stunden sichergestellt werden. 
Die ungefähre Lage des Löschwasserbehälters ist im Plan gekennzeichnet. Alle Bereiche des 
Gewerbegebietes befinden sich im 300 m Umkreis zur Löschwasserentnahmestelle. 
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➢ Im Absatz 1 bis 8 werden allgemeine Hinweise gegeben 
 
Kommentar/Prüfung: Die für die Planung zweckdienlichen Hinweise werden in die 
Begründung aufgenommen. 
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➢ Im Absatz 1 bis 4 werden allgemeine Hinweise gegeben 
 
Kommentar/Prüfung: Die für die Planung zweckdienlichen Hinweise werden in die 
Begründung aufgenommen. 
 
 
 
 
 
 
 
UNTERE DENKMALSCHUTZBEHÖRDE 
 
 
➢ Der Landkreis teilt mit, dass in der Begründung mit Stand vom 07.12.2023 der Hinweis 

unter  
Punkt 10.2 Bodendenkmale wie angegeben zu ändern ist. 

 
Kommentar/Prüfung: Die Gemeinde folgt dem Hinweis, die Hinweise zum Verhalten bei 
Zufallsfunden werden entsprechend den vorgegebenen Texten aktualisiert. 
 
 
 



B-Plan Nr. 18 „Gewerbegebiet Hornstorf- West “ der Gemeinde Hornstorf - Ergebnis der Prüfung eingegangener Stellungnahmen zum Vorentwurf  

 Stellungnahme von     Prüfung  

   
 Seite 10 

0
1

 

L
a
n

d
k
re

is
 N

o
rd

w
e
s
tm

e
c
k

le
n

b
u

rg
 

 

 
 
 
Fachdienst Umwelt und Regionalentwicklung 
 
UNTERE WASSERBEHÖRDE 
 
 
 
 
 
 
➢ Zu 1. Wasserversorgung 

Das Vorhaben wird nicht durch Trinkwasserschutzzone berührt. Die Versorgungspflicht mit 
Trink- und Brauchwasser für die Bevölkerung besteht für den Zweckverband. 
Entsprechende Anschlussgestattungen für die Versorgung sind mit dem Zweckverband zu 
vereinbaren. 

 
Kommentar/Prüfung: Die Gemeinde nimmt den Hinweis, dass das Vorhaben keine 
Trinkwasserschutzzone berührt zur Kenntnis. Der Zweckverband Wismar ist am Planverfahren 
beteiligt. In Abhängigkeit vom Wasserbedarf kann ein direkter Anschluss an die in der 
Hauptstraße vorhandenen Leitungen erfolgen.  
 
 
➢ Zu 2. Abwasserentsorgung 

Den Gemeinden obliegt die Abwasserbeseitigung. Diese Pflicht hat die Gemeinde auf den 
Zweckverband Wismar zu übertragen. Es sind entsprechende Anschlussgestattungen beim 
Zweckverband zu beantragen. 

 
Kommentar/Prüfung: Der Zweckverband Wismar ist am Planverfahren beteiligt. In 
Abhängigkeit vom Schmutzwasseranfall kann ein direkter Anschluss an die in der Hauptstraße 
vorhandenen Leitungen erfolgen.  
 
 
➢ Zu 3. Niederschlagswasserbeseitigung/-bewirtschaftung: 

Gemäß den folgenden wasserwirtschaftlichen Anforderungen sind im B- Plan Aussagen zur 
Niederschlagswasserbeseitigung/-bewirtschaftung zu treffen und nachzuweisen. Die 
geforderten Angaben sind vor Satzungsbeschluss zur Prüfung vorzulegen. 

 
Kommentar/Prüfung: Die Gemeinde hat für das Plangebiet ein Baugrundgutachten erstellen 
lassen, in dem die Möglichkeit der Versickerung des Niederschlagswassers geprüft wurde und 
entsprechende Dimensionierungen für die Versickerung vorgegeben wurden. Das 
Bodengutachten wird der Begründung als Anlage beigefügt.  
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Die Hinweise zum veränderten Umgang mit Niederschlagswasser und dessen Beseitigung bzw. 
Ableitung, die sich aus der Notwendigkeit durch die häufigen und intensiven Niederschlags-
ereignisse ergeben, sowie zu den geänderten gesetzlichen Regelungen werden durch die 
Gemeinde zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
➢ Der Landkreis gibt allgemeine Hinweise zur Niederschlagswasserableitung und deren 

Möglichkeiten sowie zu den dafür geltenden gesetzlichen Vorgaben. 
Gemäß den folgenden wasserwirtschaftlichen Anforderungen sind im B- Plan Aussagen zur 
Niederschlagswasserbeseitigung/-bewirtschaftung zu treffen und nachzuweisen. Die 
geforderten Angaben sind vor Satzungsbeschluss zur Prüfung vorzulegen. 

 
Kommentar/Prüfung: Die Gemeinde ist sich ihrer Verantwortung zur Abwasserbeseitigungs- 
pflicht, zu der auch das anfallende Niederschlagswasser zählt, bewusst und hat diese dem 
Zweckverband Wismar übertragen, der in diesem Bereich kein öffentliches Niederschlags-
wassersystem betreibt. 
 
Daher wird im Plan festgesetzt, dass das auf den bebauten oder künstlich befestigten Flächen 
anfallende unbelastete Niederschlagswasser zu erfassen und über angelegte Mulden einem 
Regenwasserrückhaltebecken zuzuführen und vor Ort zu versickern ist. 
 
Basierend auf den Aussagen des Geotechnischen Untersuchungsberichtes 
(Baugrundgutachten) werden die erforderlichen Flächen für die Regenwasserableitung / 
Versickerung in der Planzeichnung als solche festgesetzt.  
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➢ Einträge von belastetem Niederschlagswasser sind grundsätzlich auszuschließen. 
 
Kommentar/Prüfung: Die Gemeinde nimmt die Hinweise zur Beachtung. Als Hinweis wird in 
die Planung aufgenommen, dass die Verwendung von unbeschichteten Metalldachflächen 
unzulässig ist. 
 
 
 
➢ Zu 4. Gewässerschutz: 

Die Untere Wasserbehörde gibt Hinweise zum Erhalt eventuell vorhandener 
Drainageleitungen und sonstiger Vorflutleitungen, zum Umgang mit wassergefährdenden 
Stoffen, zu Erdaufschlüssen und Grundwasserabsenkungen sowie zum Schutz 
benachbarter Grundstücke bzgl. wild abfließenden Wassers. 

 
Kommentar/Prüfung: Die Gemeinde nimmt die Hinweise zur Kenntnis. Sie wurden in die 
Begründung aufgenommen und sind bei der Objektplanung und Baudurchführung zu beachten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
➢ Zu 5. Starkregenvorsorge: 

Es wird auf Starkregen- und Dauerregenereignisse und damit eventuelle 
Überschwemmungen hingewiesen. Diese sind bei der Bemessung der Anlagen zur 
Niederschlagswasserableitung zu berücksichtigen. 

 
Kommentar/Prüfung: Die Gemeinde nimmt die Hinweise zur Kenntnis. Sie werden in die 
Begründung aufgenommen und sind bei der Erschließungsplanung zu beachten. 
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UNTERE IMMISSIONSSCHUTZBEHÖRDE 
➢ Die fachliche Beurteilung der unteren Immissionsschutzbehörde wird nachgereicht. 
 
Kommentar/Prüfung: Die nachgereichte Beurteilung und Prüfung sh. Seite 21 
 
 
UNTERE ABFALL- UND BODENSCHUTZBEHÖRDE 
➢ Die fachliche Beurteilung der unteren Abfall- und Bodenschutzbehörde wird nachgereicht. 
 
Kommentar/Prüfung: Zum Zeitpunkt der Prüfung lag keine entsprechende fachliche 
Beurteilung vor. 
 
 
 
 
 
UNTERE NATURSCHUTZBEHÖRDE 
 
➢ Zur Eingriffsregelung: 

In der Abwägung sind die Vermeidung und der Ausgleich der zu erwartende Eingriffe in 
Natur und Landschaft zu berücksichtigen. Es wird empfohlen, die Abarbeitung der 
Eingriffsregelung für den B-Plan Nr. 18 nach dem landeseinheitlichen Modell der „Hinweise 
zur Eingriffsregelung“ (HzE) von 2018 vorzunehmen. 

 
Kommentar/Prüfung: Der Hinweis wird berücksichtigt. Im Rahmen der Entwurfsplanung des 
Bebauungsplanes wird ein Umweltbericht erarbeitet, der u.a. die „Hinweise zur 
Eingriffsregelung“ (HzE) berücksichtigt. 
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Kommentar/Prüfung: Da die Planung mit Ausnahme eines nach § 19 NatSchAG geschützten 
Baumes ausschließlich Acker beansprucht, wird auf eine kartografische Darstellung des 
Bestands verzichtet. Darstellungen von Wirkzonen im Sinne von Anlage 5 HZE MV erübrigen 
sich durch die bereits vorhandene Vorbelastung durch Bahnstrecke und Straße, innerhalb derer 
sich die Planung vollständig befindet. Die nordseitigen Straßenbäume sind im B-Plan in 
eingemessener Art dargestellt und zur Erhaltung festgesetzt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
➢ Zu Baum- und Alleenschutz: 

Im weiteren Planverfahren ist die nach § 19 NatSchAG M-V geschützte Baumreihe zu 
berücksichtigen.  
Es ist zu prüfen, ob mit der Planung bau-, betriebs- und anlagebedingte Auswirkungen auf 
die Bäume an der Hauptstraße (Kreisstraße 34) Hornstorf vorbereitet werden.  
 
Sollten Eingriffe (Fällungen, Beschädigungen etc.) in die Baumreihe unvermeidbar sein, 
sind entsprechende Anträge und Ausgleichspflanzungen erforderlich. Hierzu werden seitens 
der unteren Naturschutzbehörde Verfahrenshinweise gegeben. 
 

Kommentar/Prüfung: Die Gemeinde wird den Schutz der Baumreihe in der weiteren Planung 
berücksichtigen und nimmt die Verfahrenshinweise für erforderliche Fällungen zur Realisierung 
einer Plangebietszufahrt zur Kenntnis. 
 
Im Zuge der Planung und Bauausführung der Kreisstraße NWM 34 - Hauptstraße wurden bzw. 
werden die geplanten und abgestimmten Plangebietszufahrten berücksichtigt. In diesem 
Zusammenhang wurde für den zu fällenden Baum in der zukünftigen Zufahrt der FFW ein 
förmlicher Antrag bei der UNB des Landkreises NWM gestellt. Die Fällung des Baumes sowie 
die Ersatzpflanzungen sind zwar somit Bestandteil der Straßenbauplanung, sie wird jedoch 
auch im Umweltbericht des B-Plans thematisiert und in der Eingriffsermittlung berücksichtigt. 
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➢ Artenschutz: 

Es wird darauf hingewiesen, dass im Rahmen der weiteren Planung die Belange des 
Artenschutzes zu beachten sind. Auf die vorhandene Gehölzstruktur entlang der Bahnlinie 
und der Osttangente wird in diesem Zusammenhang besonders hingewiesen. 

 
Kommentar/Prüfung: Der Hinweis wird berücksichtigt. Im Rahmen der Entwurfsplanung des 
Bebauungsplanes wird auf Grundlage der gesetzlichen Vorgaben ein Artenschutzfachbeitrag 
erarbeitet. Die sich aus der Bewertung ergebenden artenschutzrechtlichen Vermeidungs-
maßnahmen werden als Festsetzung in die Planung übernommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
➢ Biotopschutz: 

Es wird darauf hingewiesen, dass im Rahmen der weiteren Planung die Belange des 
Biotopschutzes zu beachten sind. Eventuell im Plangebiet vorhandene geschützte Biotope 
sind zu erfassen und die möglichen Auswirkungen bzw. Beeinträchtigungen der Planungen 
auf die geschützten Biotope zu bewerten. Sind Eingriffe unvermeidbar, sind entsprechende 
Ausnahmeanträge an die UNB zu stellen. 

 
Kommentar/Prüfung: Der Hinweis wird berücksichtigt. Im Rahmen der Entwurfsplanung des 
Bebauungsplanes wird ein Umweltbericht erarbeitet, der u.a. die im Plangebiet eventuell 
vorhandenen geschützte Biotope und die Auswirkungen der Planumsetzung erfasst und 
bewertet. 
Der Hinweis auf eventuell erforderliche Ausnahmeanträge wird von der Gemeinde zur Kenntnis 
genommen. 
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➢ Natura 2000: 

Der Landkreis informiert, dass sich durch die vorliegende Planung der Gemeinde keine 
Hinweise auf mögliche Beeinträchtigungen des Natura 2000-Gebietes ergeben. 

 
Kommentar/Prüfung: Die Gemeinde nimmt die Hinweise zur Kenntnis.  
 
 
FD Kreisinfrastruktur/FG Hoch- und Straßenbau 
 
➢ Als Straßenaufsichtsbehörde 

Der Landkreis teilt mit, dass gemäß § 10 StrWg-MV keine Einwände zur Planung bestehen. 
 
Kommentar/Prüfung: Die Gemeinde nimmt die Hinweise zur Kenntnis.  
 
➢ Als Straßenbaulastträger 

Der Landkreis teilt mit, dass die notwendige Erschließung des Plangebietes von der K 34 
mit der Straßenbauplanung abzustimmen ist, da zur Zeit ein Planverfahren zum 
grundhaften Ausbau der K 34 läuft. 
Für jede Anbindung an die Kreisstraße ist eine Genehmigung erforderlich, die beim 
Straßenbaulastträger des LK NWM zu beantragen ist.  
Ist für neue Ver- und Entsorgungsanlagen die Nutzung des Straßenkörpers erforderlich, 
muss dies beantragt und ein entsprechender Straßenbenutzungsvertrag vereinbart werden. 

 
Kommentar/Prüfung: Die Gemeinde nimmt die Hinweise zur Kenntnis. Sie werden in die 
Planung aufgenommen und sind bei der weiteren Erschließungsplanung zu beachten. 
Mit der zur Zeit laufenden Verkehrsplanung wurden die Zufahrten für das Plangebiet 
insbesondere unter Berücksichtigung der erforderlichen Zufahrten für die Feuerwehr 
abgestimmt und im Plan entsprechend festgesetzt. 
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Abfallwirtschaftsbetrieb 
➢ Der Landkreis teilt mit, dass es keine Bedenken gegen die vorgelegte Planung aus Sicht 

des  
Abfallwirtschaftsbetriebes des LK NWM gibt. Über das vorhandene Straßennetz kann die 
Abfallentsorgung für das Plangebiet grundsätzlich gewährleistet werden. 

➢ Eine abschließende Beurteilung kann erst bei Vorlage der künftigen Erschließungsplanung  
bzw. Grundstückszuschnitte erfolgen. Ist eine Befahrung von neu gebildeten Grundstücken 
innerhalb des Plangebietes durch den Abfallentsorgungsbetrieb erforderlich, werden 
Hinweise zum Straßenausbau gegeben. 

 
Kommentar/Prüfung: Die Gemeinde nimmt die Hinweise zur Kenntnis.  
Die baulichen Anforderungen an eventuell erforderliche neue Erschließungsstraßen innerhalb 
des Plangebietes werden in die Planung aufgenommen und sind bei der weiteren 
Erschließungsplanung zu beachten. 
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Die Stellungnahme wird beachtet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
➢ Im Planbereich befinden sich diverse Aufnahme- und Sicherungspunkte des Lagenetzes. 

Auf den Erhalt der Lagenetzpunkte ist zu achten und falls sie von Baumaßnahmen berührt 
werden, sind sie durch geeignete Maßnahmen zu sichern. Dies gilt auch bei Grenzpunkten 
der Flurstücke. 
Bei Beschädigung oder Verlust ist der Verursacher verpflichtet, diese wieder herstellen zu 
lassen. 
 

Kommentar/Prüfung: Die Gemeinde nimmt die Hinweise zur Beachtung. Die Aufnahme- und 
Sicherungspunkte im unmittelbaren Bereich des Plangebietes werden in die Planzeichnung 
übernommen. Auf deren Schutz wird in der Begründung hingewiesen. 
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Die Stellungnahme wird beachtet. 
Die Hinweise werden berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
➢ Die Untere Immissionsschutzbehörde kann der unter Pkt. 12 der Begründung 

vorgenommene 
Einschätzung „Das Plangebiet befindet sich östlich der Osttangente, zwischen der Bahnstrecke und 

der Kreisstraße NWM 34, in einem minimalen Abstand von ca. 150 m zur Wohnbebauung. Es wird 
eingeschätzt, dass die durch die kleinen Gewerbebetriebe und den Regelbetrieb der Feuerwache zu 
erwartenden Betriebsgeräusche die Immissionswerte an den Immissionsorten der vorhandenen 

Wohnbebauung nicht überschreiten.“ nicht folgen und möchte diese durch ein Gutachten belegt 
haben. Dabei sind die bestehenden Anlagen und Festsetzungen aus anderen Planungen 
als auch Einwirkungen durch Verkehrslärm zu berücksichtigen. 

 
Kommentar/Prüfung: Die Gemeinde nimmt den Hinweis zur Beachtung und hat eine 
schalltechnische Begutachtung für das geplante Gewerbegebiet beauftragt. Im Ergebnis der 
Untersuchung wurde festgestellt, dass die Anforderungen gemäß TA Lärm durch die geplante 
Bebauung und Nutzung des Gewerbegebietes eingehalten werden und keine organisatorischen 
Maßnahmen zur Minderungen des durch die geplanten Bauvorhaben bedingten Verkehrs 
erforderlich sind. 
Die schalltechnische Untersuchung ist der Begründung als Anlage beigefügt. 
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Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
➢ Seitens der Abteilung Bodenschutz und Abfall werden Hinweise zu bodenschutzrechtlichen 

Belangen mit der Bitte um Beachtung gegeben. 
 
Kommentar/Prüfung: Die Gemeinde hat die gegebenen bodenschutzrechtlichen Hinweise mit 
folgendem Ergebnis geprüft. 
Der Bebauungsplan Nr. 18 „Gewerbegebiet Hornstorf – West“ versteht sich als Ergänzung zu dem 
Gewerbegroßstandort Wismar-Hornstorf, der aufgrund der sehr guten, überörtlichen 
Verkehrsanbindung hauptsächlich für die Ansiedlung von überregionalen Groß- und 
Industriebetrieben konzipiert ist. Im Gegensatz dazu ist die Nähe der geplanten gemeindlichen 
Bauvorhaben (Feuerwehr und Sporthalle) zur bebauten Ortslage und die gute Erreichbarkeit durch 
die Nutzer von entscheidender Bedeutung für die geplante städtebauliche Entwicklung der Gemeinde 
an diesem Standort. 
Die nach den vorgesehenen gemeindlichen Nutzungen verbleibende Flächen stehen für die 
Ansiedlung von örtlichen Gewerbebetrieben oder auch für Anlagen zur Erzeugung von Strom oder 
Wärme aus solarer Strahlungsenergie zur Verfügung.  
 
Zu 1 – In der Begründung wird auf den Erhalt bestehender Bodenfunktionen hingewiesen und 
entsprechende Maßnahmen empfohlen. 
 
Zu 2 – Über die Verankerung einer Solarenergienutzungs- oder Dach-/Fassadenbegrünungspflicht 
für Neubauten mag der Bundesgesetzgeber diskutieren und ggf. entscheiden.Die Festsetzung einer 
anteiligen Dachbegrünung würde dem vorrangigen Ziel, Dächer für die Solarnutzung zu verwenden, 
entgegenstehen. Daher erübrigen sich weitere diesbezügliche Festsetzungen im Rahmen der 
Bauleitplanung. Im Übrigen erscheint die ökologische Wirkung solcher Maßnahmen innerhalb eines 
(vorbelasteten) Gewerbegebietes deutlich geringer als die einer klassischen Kompen-
sationsmaßnahme in regelmäßig störungsarmem Umfeld. 
 
Zu 3 – Dem Vorschlag wird nicht gefolgt, da diese Festsetzung insb. im Hinblick auf den 
Bodenschutz als wirkungslos gewertet wird. Es erfolgt keine Festsetzung. 
Zu 4 - Dem Vorschlag wird nicht gefolgt. Es erfolgt keine Festsetzung. Das Oberflächenwasser wird 
gesammelt und es erfolgt eine spätere Versickerung über ein Becken und über Mulden. Siehe auch 
Prüfung UWM LK NWM. 
 
Zu 5 + 6 - Die Gemeinde hat die Festsetzungen zur Anzahl der Vollgeschosse auf ihr Erfordernis 
geprüft und entsprechend den geplanten gemeindlichen Bauvorhaben sowie unter Berücksichtigung 
der zu erwartende Ansiedlung örtlicher Gewerbebetriebe mit I. bzw. II Vollgeschossen angepasst. 
 
Zu 7 - Die GRZ im Plangebiet nach Flächengröße zu splitten ist nicht praktikabel, da die GRZ 
generell je Grundstück und der geplanten Bebauung nachgewiesen werden muss. 
Da es sich hier um die Entwicklung eines Gewerbegebietes auf einer nicht allzu großen Fläche 
handelt, dessen Versiegelungsgrad absehbar hoch sein wird, macht eine kleinräumige 
Differenzierung und ggf. Einschränkung der zulässigen Grundfläche oder Grundflächenzahl keinen 
Sinn. 
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Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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➢ Das Amt für Raumordnung und Landesplanung gibt den Sachverhalt zur Planung und die  

Planungsziele der Gemeinde wieder und stellt fest, dass im rechtswirksamen 
Flächennutzungsplan das Plangebiet als Fläche für die Landwirtschaft dargestellt ist. Im 
Zuge der 9. Änderung des FNP ist die Darstellung einer gewerblichen Baufläche 
vorgesehen. 

 
 
 
 
➢ Raumordnerische Bewertung 

Die Raumordnung bewertet nachfolgend das Planvorhaben entsprechend den im LEP M-
V und RREP WM vorgegebenen Programmsätzen. 
 
Laut Programmsatz RREP WM unterliegen Gemeinden eines SUR einem besonderen 
Kooperations- und Abstimmungsgebot hinsichtlich der Planungen, Maßnahmen und 
Vorhaben in den Bereichen Wohnen, Gewerbe, Verkehr und Erholung, die überörtliche 
Auswirkungen haben. Mit der Aufstellung des B-Planes beabsichtigt die Gemeinde die 
ausgewiesene Fläche zum Eigenbedarf zu entwickeln, so dass keine überörtlichen 
Auswirkungen auf den SUR Wismar zu erwarten sind. 
 
Die vorliegende Planung sieht eine bedarfsgerechte und der örtlichen Nachfrage 
entsprechende Entwicklung nach gewerblichen Bauflächen sowie nach kommunal 
nutzbaren Flächen vor, so dass eine Vereinbarkeit mit dem Programmsatz hergestellt 
werden kann. 
 
Durch die unmittelbare Begrenzung der direkt anliegenden Verkehrsinfrastrukturen wird 
eine 
effektive landwirtschaftliche Nutzung eingeschränkt, so dass die Planung mit den 
Programmsätzen RREP WM vereinbar ist. 
 

➢ Es wird darauf hingewiesen, dass sich der Vorhabenbereich in einem Vorbehaltsgebiet  
Landwirtschaft, Tourismus sowie im Tourismusentwicklungsraum befindet. Die genannten 
Programmsätze sind im weiteren Verfahren zu berücksichtigen. 

 
Kommentar/Prüfung: Die Gemeinde nimmt den Hinweis zur Kenntnis. Sie hat bereits in der 
Begrünung zum Vorentwurf die vorgenannten Programmsätze berücksichtigt. 
 
➢ Bewertungsergebnis 

Das Vorhaben ist mit den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung und Landesplanung 
vereinbar. 

 
Kommentar/Prüfung: Die Gemeinde nimmt positiv zur Kenntnis, dass ihre Planung mit den 
Zielen und Grundsätzen der Raumordnung und Landesplanung vereinbar ist. 
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➢ Die landesplanerische Stellungnahme bezieht sich auf die Ziele und Grundsätze der  

Raumordnung und Landesplanung und greift der erforderlichen Prüfung durch die 
zuständige Genehmigungsbehörde nicht vor. 

 
Kommentar/Prüfung: Die Gemeinde nimmt den Hinweis zur Kenntnis. 
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Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Die Hinweise werden berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
➢ Zu 1. – Landwirtschaft/EU-Förderangelegenheiten 

Es soll ein kleines Gewerbegebiet entstehen. Hierfür soll Ackerland in einem Umfang von 
2,6831 ha der landwirtschaftlichen Nutzfläche dauerhaft entzogen werden. Der 
entstehende Kompensationsbedarf wird zu einem späteren Zeitpunkt beschrieben. Der 
betroffene Landwirt muss rechtzeitig und schriftlich über den Beginn der geplanten 
Maßnahme unterrichtet werden, damit er entsprechende Vorkehrungen treffen kann. 
Daher werden vorerst keine weiteren Bedenken und Anregungen geäußert. 

 
Kommentar/Prüfung: Der betroffene Landwirt wird frühzeitig über den Beginn der geplanten 
Maßnahme informiert, um entsprechende Vorkehrungen für die Ernte und den Feldbau treffen 
zu können.  
 
 
➢ Zu 2. - Integrierte ländliche Entwicklung 

Das Plangebiet befindet sich nicht in einem Bereich zur Neuordnung der Eigentums-
verhältnisse (Flurneuordnungsverfahren). Daher werden keine Bedenken geäußert. 

 
Kommentar/Prüfung: Die Gemeinde nimmt den Hinweis zur Kenntnis. 
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➢ Zu 3. - Naturschutz, Wasser und Boden 

3.1. - Naturschutz 
Durch das StALU zu vertretende Belange des Naturschutzes sind durch die Planung  
nicht betroffen. Belange anderer Naturschutzbehörden sind zu prüfen. 

 
Kommentar/Prüfung: Die Untere Naturschutzbehörde wurde am Planverfahren beteiligt (sh. 
lfd. Nr. 01).  
 

3.2. - Wasser 
Keine wasserwirtschaftlichen Bedenken, da keine Gewässer I. Ordnung und keine 
wasserwirtschaftlichen Anlagen in der Zuständigkeit des StALU betroffen sind. 

 
Kommentar/Prüfung: Die Gemeinde nimmt den Hinweis zur Kenntnis. 
 

3.3. - Boden 
Es wird auf das Altlasten- und Bodenschutzkataster des Landes M-V hingewiesen und 
dass entsprechende Auskünfte auf altlastverdächtige Flächen dort zu erhalten sind sowie 
auf die erforderliche Mitteilungspflicht gegenüber der Unteren Bodenschutzbehörde bei 
Feststellung von schädlichen Bodenveränderungen, Altlasten und Altlastverdachtsflächen. 

 
Kommentar/Prüfung: Die Hinweise auf das Altlasten- und Bodenschutzkataster, zum 
Einholen entsprechender Auskünfte sowie zur Mitteilungspflicht gegenüber der Unteren 
Bodenschutzbehörde wurden in die Begründung zum Bebauungsplan aufgenommen. 
 
 
➢ Zu 4.- Immissions- und Klimaschutz, Abfall- und Kreislaufwirtschaft 

Im Plangebiet und in seiner immissionsschutz-/abfallrelevanten Umgebung befinden sich 
zwei Anlagen, die genehmigt wurden und sich in Betrieb befinden. 
Diese Anlagen genießen Bestandschutz und sind bei allen Planungsmaßnahmen zu 
berücksichtigen. 

 
Kommentar/Prüfung: Die Gemeinde nimmt den Hinweis zur Beachtung und aktualisiert 
entsprechend dem gegebenen Hinweis die Begründung. Der Bestandsschutz der aufgeführten 
Anlagen wird durch die Planung nicht berührt. 
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Die Stellungnahme wird beachtet. 
Die Hinweise werden berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
➢ Im Plangebiet und seiner näheren Umgebung befinden sich gesetzlich geschützte  

Festpunkte. Die Lage ist in den beiliegenden Plänen dargestellt. 
Auf den Schutz und auf das Verhalten bei Baumaßnahmen in der Umgebung der 
Festpunkte ist zu achten. 

 
Kommentar/Prüfung: Die aufgeführten gesetzlich geschützten Festpunkte befinden sich weit 
außerhalb des Plangebietes werden durch die Planung nicht berührt. Auf den generellen 
Schutz, und die Sicherung von Lagefestpunkten wird in der Begründung hingewiesen. 
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➢ Der zuständige Landkreis ist als zuständige Vermessungsbehörde am Planverfahren zu  

beteiligen. Aufnahmepunkte des Aufnahmepunktfeldes sind ebenfalls zu schützen. 
 
Kommentar/Prüfung: Die zuständige Vermessungsbehörde des Landkreises wurde am B-
Planverfahren im Rahmen der TÖB-Beteiligung beteiligt. Die Hinweise aus der Stellungnahme 
wurden in der Entwurfsplanung berücksichtigt. 
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Die Stellungnahme wird beachtet. 
Die Hinweise werden berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
➢ Die DB AG, DB Immobilien teilt mit, dass sie gegen die Planung der Gemeinde keine  

grundsätzlichen Bedenken hat. Voraussetzung dafür ist, dass die seitens der DB AG 
gegebenen Hinweise zum Bestandsschutz und zur Sicherung der Bahnanlagen sowie zur 
Sicherstellung des Bahnbetriebes beachtet werden. 

 
Kommentar/Prüfung: Die Gemeinde nimmt die Hinweise zur Kenntnis. Sie werden in die 
Begründung aufgenommen und sind bei der weiteren Planung, bei der Errichtung und 
während der Nutzung zu beachten. 
 
 
 
➢ Seitens der DB AG werden Hinweise mit Bedingungen und Auflagen zum Bestandschutz  

und zur Sicherung der Bahnanlagen sowie zur Sicherstellung des Bahnbetriebes gegeben. 
Diese sind bei den weiteren Planungen zu berücksichtigen bzw. einzuhalten. 

 
Kommentar/Prüfung: Die Gemeinde nimmt die Hinweise zur Kenntnis. Sie werden in die 
Begründung aufgenommen und sind bei allen weiteren Planungen zu beachten. 
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Kommentar/Prüfung: Die Gemeinde beteiligt die DB AG – DB-Immobilien, Region Ost am 
weiteren Planverfahren. 
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Die Stellungnahme wird beachtet. 
Die Hinweise werden berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
➢ Das Eisenbahn-Bundesamt stellt klar, dass sie die zuständige Planfeststellungsbehörde  

für die Betriebsanlagen und die Bahnstromfernleitungen (Eisenbahninfrastruktur) der 
Eisenbahnen des Bundes ist. Die Infrastrukturbetreiberin für die an das Plangebiet 
angrenzenden Bahnstrecken ist die DB InfraGO AG. 
Die Belange des Eisenbahn-Bundesamtes werden von den Bauleitplanungen insoweit 
berührt. 

 
Kommentar/Prüfung: Die Gemeinde nimmt die Aussagen zur Zuständigkeit und zur 
Infrastrukturbetreiberin zur Kenntnis. 
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➢ Planrechtsverfahren, die Auswirkungen auf das Vorhaben haben können, sind beim  

Eisenbahn-Bundesamt nicht anhängig. Aus planungsrechtlicher Sicht bestehen daher 
keine Bedenken  

 
Kommentar/Prüfung: Die Gemeinde nimmt die Aussage zur Kenntnis. 
 
 
 
➢ Seitens des Eisenbahn-Bundesamtes werden allgemeine Hinweise für die 

Baumaßnahme  
und für die Grundstücksnutzung gegeben. 

 
Kommentar/Prüfung: Die Gemeinde nimmt die Hinweise zur Kenntnis. Sie werden in die 
Begründung aufgenommen und sind bei allen weiteren Planungen zu beachten. 
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Die Stellungnahme wird beachtet. 
Die Hinweise werden berücksichtigt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
➢ Trinkwasserversorgung und Schmutzwasserentsorgung 

Für das Plangebiet bestehen, in Abhängigkeit vom Wasserbedarf und Schmutzwasser-
anfall direkte Anschlussmöglichkeiten an die betriebsfertigen Leitungen Trinkwasser und 
Schmutzwasser, die sich in der nördlich verlaufenden Hauptstraße befinden. 

 
Kommentar/Prüfung: Die Gemeinde nimmt die Aussage zur Kenntnis. Im Vorfeld der 
weiteren objektbezogenen Planungen sind auf Grundlage des prognostizierten Wasserbedarf 
und Abwasseranfalls entsprechende Abstimmungen mit dem Zweckverband bezüglich der 
Anschlussmöglichkeiten erforderlich. Auf das Abstimmungsgebot wird in der Begründung 
hingewiesen. 
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➢ Bereitstellung von Trinkwasser zu Löschzwecken   

Der Zweckverband Wismar stellt lediglich Trinkwasser zu Löschzwecken im Rahmen der 
mit der Gemeinde abgeschlossenen Vereinbarung zur Verfügung. 
Die Sicherstellung der Löschwasserversorgung obliegt der Gemeinde Hornstorf. Aus 
dem öffentlichen Trinkwassernetz können in diesem Bereich keine 48 m³/h, für zwei 
Stunden 96 m³/h, an einem Hydranten bereitgestellt werden. Auch der Einbau eines 
weiteren Hydranten im Gebiet würde die mögliche Entnahmemenge nicht erhöhen. 

 
Kommentar/Prüfung: Die Gemeinde ist sich ihrer Verpflichtung zur Sicherung der 
Löschwassergrundversorgung bewusst. Für das geplante Gewerbegebiet wird zusätzlich zur 
vorhandenen Löschwasserentnahmestelle V3 (mit einer Kapazität von 24 m³/h) ein 
unterirdischer Löschwasserbehälter mit einem Fassungsvermögen von 50 m³ vorgesehen, um 
der erforderlichen Löschwasserbedarf sicherzustellen. 
 
 
➢ Niederschlagswasser 

Im Bereich des Plangebietes betreibt der Zweckverband Wismar kein öffentliches 
Niederschlagswassersystem, so dass derzeit keine Anschlussmöglichkeit für das 
Plangebiet besteht. Ein eventuell möglicher Anschlusspunkt ist zwischen dem 
Erschließer und dem Zweckverband Wismar abstimmen. 
Präferiert wird eine ortsnahe Versickerung des anfallenden Niederschlagswassers. 

 
Kommentar/Prüfung: Die Gemeinde ist sich ihrer Verantwortung zur Abwasserbeseitigungs- 
pflicht, zu der auch das anfallende Niederschlagswasser zählt, bewusst und hat diese dem 
Zweckverband Wismar übertragen, der in diesem Bereich kein öffentliches Niederschlags-
wassersystem betreibt. 
 
Da der Zweckverband in diesem Bereich kein öffentliches Niederschlagswassersystem betreibt, 
wurde eine ortsnahe Versickerung geprüft. Hierzu wurde eine Geotechnischen 
Untersuchungsberichtes (Baugrundgutachten) beauftragt. Die Ergebnisse des Gutachtens 
bezüglich der Versickerung des anfallenden Niederschlagswassers werden in die Planung 
übernommen. 
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Die Stellungnahme wird beachtet. 
Die Hinweise werden berücksichtigt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
➢ Bezugnehmend auf die vorhandene Hochdruckleitung Gas (VGH) werden seitens der  

Stadtwerke aus Sicherheitsgründen folgende Vorgaben gemacht: 
Der Schutzstreifen (beidseitig der Rohrachse 3m) ist von Überbauung und 
Überpflanzung freizuhalten und nicht im Rahmen von Baumaßnahmen zu nutzen. 
Einwirkungen durch z.B. Dauerstellplätze oder Lager für schwer zu transportierende 
Materialien innerhalb des Schutzstreifens sind auszuschließen. 
Die Errichtung von Parkplätzen im Bereich des Schutzstreifens ist nur in Abstimmung mit 
den Stadtwerken Wismar zulässig. 
Eine Überdeckung der VGH muss mind. 1 m betragen und darf nicht mehr als 2 m 
erreichen, VNG darf nicht im Straßenaufbau befindlich sein. 

 
Kommentar/Prüfung: Die Gemeinde berücksichtigt die Hinweise zur Gashochdruckleitung, 
zum Schutzstreifen und zur eingeschränkten Grundstücksnutzung im Bereich des 
Schutzstreifens. Die Leitung einschließlich des Sicherheitsstreifens wurde in die 
Planzeichnung übernommen und die Baugrenze in diesem Bereich außerhalb des 
Schutzstreifens festgesetzt. 
Die Sicherheitshinweise werden in die Planung aufgenommen und sind bei den 
weiterführenden Planungen zu berücksichtigen. 
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➢ Im Randbereich des Plangebietes befindet sich eine Gashochdruckleitung und die  

dazugehörigen Steuer-und LWL-Kabel der Stadtwerke Wismar. Die Stadtwerke weisen 
darauf hin, dass die Lage der in den Plänen eingetragenen Anlagen unverbindlich ist und 
dass vor Beginn von Schachtarbeiten ein separater Schachtschein zu beantragen ist.  
Außerdem wird auf die Einhaltung der erforderlichen Sicherheitsabstände zu den 
Anlagen hingewiesen. 

 
Kommentar/Prüfung: Die Gemeinde nimmt die Hinweise zur Kenntnis. Sie werden in die 
Planung aufgenommen und sind bei allen weiterführenden konkreten Objektplanungen zu 
beachten. 
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Die Stellungnahme wird beachtet. 
Die Hinweise werden berücksichtigt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
➢ Im Plangebiete befinden sich Nieder-, Mittel- und Hochspannungs- 

leitungen der E.DIS Netz GmbH, deren ungefähre Lage in den anliegenden Dokumenten 
dargestellt ist. 

 
 
 
Kommentar/Prüfung: Die im Plangebiet vorhandenen Anlagen der E.DIS Netz GmbH werden 
in der Planung berücksichtigt. Die ungefähre Lage wurde in die Planzeichnung übernommen. 
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➢ Die E.DIS Netz GmbH weist auf die Lebensgefahr bei Arbeiten in der Nähe von Strom-  

und Gasverteilungsanlagen hin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
➢ Die E.DIS Netz GmbH weist darauf hin, dass sie keine Gewähr für die Lagerichtigkeit der  

in den ausgegebenen Plänen dargestellten Anlagen übernimmt und der genaue Verlauf 
vor Ort durch Handschachtung o.ä. festzustellen ist.  
Zudem wird auf die wichtigen Informationen auf den folgenden Seiten hingewiesen 

 
 
 
 
 
Kommentar/Prüfung: Die Gemeinde nimmt die Hinweise zur Kenntnis. Auf das Erfordernis 
der genauen Lagefeststellung der Anlagen wird in der Planung hingewiesen. 
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Kommentar/Prüfung: Die Gemeinde nimmt die Hinweise zur örtlichen Einweisung und der 
Abstimmung vor Baubeginn sowie zu den Ansprechpartnern zur Kenntnis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
➢ Vor dem Beginn der Arbeiten muss eine weitere Auskunft bei der E. DIS Netz GmbH  

eingeholt werden, falls irgendeine Ungewissheit hinsichtlich der Leitungsführung besteht 
oder die Arbeiten nicht umgehend ausgeführt werden. 

 
Kommentar/Prüfung: Die Gemeinde nimmt den Hinweis einer weiteren Leitungsauskunft zur 
Beachtung. Vor Beginn der objektkonkreten Planungen wird erneut eine Leitungsauskunft 
eingeholt. 
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➢ Die E.DIS Netz GmbH teilt mit, dass für eine qualifizierte Stellungnahme der Sparte Strom- 

HS die vorliegenden Angaben nicht ausreichend sind, da in der Planung noch keine 
detaillierten Angaben bezügl. der Errichtung baulicher Anlagen und deren Nutzung im 
Schutzbereich der Hochspannungs-Freileitung gemacht wurden. 
Ohne eine diesbezügliche Stellungnahme bzw. Genehmigung werden Verrichtungen 
jeglicher Art im Bereich 30 m beidseitig der Trassenachse untersagt. 

 
Kommentar/Prüfung: Die Gemeinde nimmt den Hinweis zur Kenntnis, dass eine qualifizierte 
Stellungnahme der Strom-HS zum Vorentwurf des B-Planes nicht abgegeben werden konnte, 
da noch keine detaillierten Angaben zu den Bauvorhaben im Schutzbereich der HS-Freileitung 
in der Bauleitplanung gemacht wurden. 
 
Da der Bebauungsplan eine Angebotsplanung darstellt, können im Plan nur grundsätzliche 
Regelungen zum Bauen im Schutzbereich der HS-Freileitung festgesetzt werden. 
Dabei werden die Anforderungen gemäß „Hinweise und Richtlinien zur Bebauung und 
Begrünung in der Nähe vorhandener/geplanter 110-kV-Kabelanlagen und 110-kV-
Freileitungen der E.DIS Netz GmbH“ wie folgt berücksichtigt: 
 
 Der 50,0 m breite Schutzbereich entlang der 110 kV-Freileitung wird im Plan 

gekennzeichnet (Bereich 3).  
 Entsprechend den Sicherheitsanforderungen werden im Schutzbereich nur bauliche 

Anlagen mit einer Höhe von max. 9,00 m zugelassen, so dass der geforderte 
Sicherheitsabstand zur Freileitung von mindestens 3,00 m eingehalten werden kann.  
Die zulässige Höhe baulicher Anlagen wurde auf Grundlage der Leitungshöhe am Mast 8 
und den für den angrenzenden B-Plan Nr. 10 ermittelten Leitungsverlaufshöhen 
festgesetzt. 

 Der Schutzbereich ist im Grundsatz von einer Bebauung freizuhalten.  
 Bei Bauvorhaben im ausgewiesenen Bereich 3 ist die E.DIS Netz GmbH zu beteiligen. 
 Die Zugänglichkeit des Maststandortes und der Trasse ist für Wartungs- und 

Instandhaltung-arbeiten jederzeit zu gewährleisten.  
 Bei geplanten Straßen in der Nähe des 110 kV-Freileitungsmastes ist ein Mindestabstand 

von 15,00 m zur zugewandten Fundamentaußenkante einzuhalten. 
 Es sind die „Hinweise zur Bebauung und Begrünung in der Nähe der 

vorhandenen/geplanten 110 kV-Freileitung“ einzuhalten. 
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Die Stellungnahme wird beachtet. 
Die Hinweise werden berücksichtigt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
➢ Die TELEKOM Netz GmbH teilt mit, dass sich im Plangebiet und seiner  

Umgebung Telekommunikationsnetzanlagen befinden, die dem beigefügten 
Bestandsplan zu entnehmen sind. 
Gegen die Planung bestehen keine Einwände, wenn für die Telekom die 
erforderlichen Unterhaltungs- und Erweiterungsmaßnahmen an dem ober- und 
unterirdischen Kabelnetz jederzeit möglich sind. 
 

 
Kommentar/Prüfung: Die Gemeinde nimmt die Hinweise zur Kenntnis. Die ungefähre Lage 
der Netzanlagen wird in die Planzeichnung übernommen. Auf die Anlagen und die 
erforderlichen Maßnahmen zur genauen Lagefeststellung sowie auf die Schutzanweisung wird 
in der Planung hingewiesen. Diese sind bei allen weiterführenden Planungen und bei der 
Baumaßnahme zu beachten. 
 
Die Gemeinde nimmt die Hinweise zu erforderlichen Unterhaltungs- und Erweiterungsmaß-
nahmen am ober- und unterirdischen Kabelnetz der Telekom zur Kenntnis und zur Beachtung. 
Sie werden in die Begründung zum Bebauungsplan aufgenommen und sind bei der 
weiterführenden Planung zu beachten. 
 
 
➢ Die TELEKOM Netz GmbH gibt Hinweise, um eine eventuelle Erweiterung des  

vorhandenen Telekommunikationsnetzes auch wirtschaftlich umsetzen zu können. 
 
Kommentar/Prüfung: Die Gemeinde nimmt die Hinweise zum wirtschaftlichen Ausbau des 
Netzes zur Kenntnis. 
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➢ Die TELEKOM Netz GmbH weist auf ihr Merkblatt hinsichtlich eventuell geplanter  

Baumpflanzungen hin. 
 
Kommentar/Prüfung: Die Gemeinde nimmt den Hinweis zur Kenntnis und weist in der 
Begründung darauf hin. Das Merkblatt ist bei allen weiterführenden Planungen zu beachten. 
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Die Stellungnahme wird beachtet. 
Die Hinweise werden berücksichtigt.  
 
 
 
 
 
 
 
➢ Die WEMACOM Telekommunikation GmbH teilt mit, dass sich im Plangebiet und seiner  

Umgebung Telekommunikationsnetzanlagen befinden, die dem beigefügten 
Bestandsplan zu entnehmen sind. 
Sie weist diesbezüglich auf ihre Schutzanweisungen hin, die bei allen Bau- und 
Planungsarbeiten in der Nähe der Netzanlagen zu beachten sind. Desweiteren ist eine 
örtliche Einweisung sowie die Ausstellung eines Schachtscheines erforderlich. Die 
genaue Lage der Anlagen ist durch fachgerechte Erkundungsmaßnahmen festzustellen. 

 
Kommentar/Prüfung: Die Gemeinde nimmt die Hinweise zur Kenntnis. Die ungefähre Lage 
der Netzanlagen wird in die Planzeichnung übernommen. Auf die Anlagen und die 
erforderlichen Maßnahmen zur genauen Lagefeststellung sowie auf die Schutzanweisung wird 
in der Planung hingewiesen. Diese sind bei allen weiterführenden Planungen und bei der 
Baumaßnahme zu beachten. 
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➢ Es wird darauf hingewiesen, dass bei allen Arten von Beschädigungen die WEMACOM  

unverzüglich zu informieren ist. 
 
Kommentar/Prüfung: Die Gemeinde nimmt den Hinweis zur Kenntnis und in die Begründung 
mit auf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
➢ Es wird darauf hingewiesen, dass diese Auskunft nur 3 Monate gültig ist. 
 
Kommentar/Prüfung: Die Gemeinde nimmt den Hinweis zur Kenntnis. In der Begründung 
wird darauf hingewiesen, dass vor Baubeginn eine erneute Leitungsauskunft einzuholen ist. 
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Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine Betroffenheit 
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Nachbargemeinden 

 

Von den …6... Nachbargemeinden / Stadt  

Hansestadt Wismar 

Gemeinde Krusenhagen 

Gemeinde Neuburg 

Gemeinde Benz 

Gemeinde Zurow 

Gemeinde Lübow 

 

haben zum Zeitpunkt der Prüfung …vier… Gemeinden eine Stellungnahme abgegeben. 
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Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
➢ Die Gemeinde teilt mit, dass es zum Bebauungsplan Nr. 18 keine Anregungen und 

Bedenken gibt. 
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Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
➢ Die Gemeinde teilt mit, dass es zum Bebauungsplan Nr. 18 keine Anregungen und 

Bedenken gibt. 
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Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
➢ Die Gemeinde teilt mit, dass es zum Bebauungsplan Nr. 18 keine Anregungen und 

Bedenken gibt. 
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Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
➢ Die Gemeinde teilt mit, dass wahrzunehmende nachbarschaftliche Belange durch die 

Planung nicht berührt werden. Es bestehen keine Bedenken bzw. Anregungen zur 
vorliegenden Planung. 
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Beteiligung der Öffentlichkeit vom 11.03.2024 – 12.04.2024 

 

Während der Beteiligung der Öffentlichkeit wurden seitens der Bürger keine Hinweise oder Anregungen geäußert.  

Die Gemeinde Hornstorf geht davon aus, dass Belange der Öffentlichkeit nicht betroffen sind. 

 


